
    
 
 
 
 

 

Corporate News                                        Wien, am 5. Oktober 2012 
 

 

Veröffentlichung gemäß § 82 Abs 9 BörseG 
 
 

IMMOFINANZ AG 

ISIN: AT0000809058 

 

In der 19. ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG am 5. Oktober 2012 

wurden zum 9. Punkt der Tagesordnung (Ermächtigungen des Vorstands im 

Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien) folgende Beschlüsse 

gefasst: 

 

„1. Die in der 18. ordentlichen Hauptversammlung vom 28. September 2011 erteilte 

Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien wird widerrufen und der 

Vorstand wird gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG für die Dauer von 

30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft im Ausmaß von bis zu 10% des 

Grundkapitals der Gesellschaft, auch unter wiederholter Ausnutzung der 10%-Grenze, 

sowohl über die Börse als auch außerbörslich auch unter Ausschluss des 

quotenmäßigen Andienungsrechts der Aktionäre zu erwerben. Die Ermächtigung kann 

ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder 

mehrerer Zwecke ausgeübt werden. Der Gegenwert je Stückaktie darf die Untergrenze 

in Höhe von EUR 0,10 nicht unterschreiten. Der höchste beim Rückerwerb zu leistende 

Gegenwert je Stückaktie darf nicht mehr als 15% über dem durchschnittlichen nach 

den jeweiligen Handelsvolumina gewichteten Tages-Schlusskurs der Aktien der 

Gesellschaft der vorangegangenen 10 Handelstage an der Wiener Börse liegen. 

Erfolgt im Rahmen von Finanzierungsgeschäften (etwa Pensions- oder 

Swapgeschäften) eine Veräußerung und ein Rückerwerb von eigenen Aktien durch die 

Gesellschaft, gilt der Veräußerungspreis zuzüglich einer angemessen Verzinsung als 

höchster Gegenwert für den Rückerwerb.  

 

2. Der Vorstand wird für die Dauer von 5 Jahren ab Beschlussfassung gemäß § 65 Abs 

1b AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates eigene Aktien der Gesellschaft 

auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu jedem 

gesetzlich zulässigen Zweck zu veräußern oder zu verwenden und hierbei auch das 

quotenmäßige Kaufrecht der Aktionäre auszuschließen (Ausschluss des 

Bezugsrechts). Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren 

Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke ausgeübt werden. 
 

3. Der Vorstand wird ermächtigt, ohne weitere Befassung der Hauptversammlung, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien einzuziehen und der Aufsichtsrat wird 



    
 
 
 
 

ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien 

ergeben, zu beschließen.“  

 

 
Über die IMMOFINANZ Group 

Die IMMOFINANZ Group zählt zu den führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa und ist im Leitindex ATX 

der Wiener Börse gelistet. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat das Unternehmen ein hochwertiges Portfolio aufgebaut mit 

derzeit mehr als 1.820 Immobilien und einem Buchwert von rund EUR 10,38 Mrd. Das Kerngeschäft der IMMOFINANZ Group 

umfasst die Akquisition und die Bewirtschaftung von  Bestandsimmobilien, die Realisierung von Entwicklungsprojekten und die 

Verwertung von Objekten. Die IMMOFINANZ Group konzentriert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel, Büro, Logistik 

und Wohnen in acht regionalen Kernmärkten: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und 

Russland. Weitere Information: www.immofinanz.com 

 

 

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: 

 

INVESTOR RELATIONS  

 

Stefan Schönauer 

Head of Corporate Finance & Investor Relations 

IMMOFINANZ AG 

T +43 (0)1 88090 2312 

M +43 (0)699 1685 7312 

investor@immofinanz.com 

 

 

MEDIENANFRAGEN 

 

Armin Nowshad (Vertretung von Sandra Bauer)  

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs GmbH  

T +43 (0)1 599 32 22  

M +43 (0)660 821 55 38  

a.nowshad@eup.at 
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